
 

 

  

  

    

  

   

 

det. I rów k 8.2 414 F 4 C6 a , 2

  

  

   

      

       

     

Bei der Bourteilung der Aulflssigkeit von Verdffent-

 
in der periodischen Press

nach Verordnung des II

 

tig vorzugehen. Die Verordnung hat folgenden Inhalt;

 

einen Plan und die Richtung mil

daten, di   

Aufstellungsfront ton Truüppén und Schiffen,fber don Zu-6 upp »

    

in
stand von Befesti ‘:urkcmphr @uer die Aufbewahrung

oder don Tr n'fordrnissen m

     

   

Druckschri

 ft findet Кейв Anwendung auf Mit-

tellanbenfiiclcnedurch das k. п.л.}….A.,durch offiziel
     

(›:enehm Lt" in die Offauthchkmt geLra‘

     

 

werden.

   

    

      

   

4 i u
г рва ARCHIVESZu „album …ъdennach; z New York

a)Die Verëffentlichung und die Wi

 

  
ichten,welche ihrer Natur nach nicht unter die ober-

wähnten Verbote fallen; hiezu wird bemerkt,‚dass Nachrich

ten Uber die feindl.Streitlafte nicht susulassen sind, 

        

       

- wenn daraus Schlüsse auf das Verhalten der ellfenen oder*anpe een 
- mit diesen verbündeten Armeen,‚oder Flotten 59208511 a?”

"den könnten. t

   

   

    

b)Die Veröffentlichung von mil.Nachrichten jede

_Lrt,waxm der Nachweis erbracht wird,dass das Kri  

„oder das Pressbur



но
K.M. die Veröffentlichung genehmigt hat.

c)Die Veröffentlichung der durch das k.k.Telegramm

korrespondenzbureau,oder durch offizielle Blatter gebra

  

   

   

   

 

   

  

ten nil.Nachrichten.

Der unter b) geforderte Nachweis ist bei Vorlage 2

der Pflichtexemplare zu erbringen.Zu diesem Zwecke wird |

die Genehmigung der Veröffentlichung von nil.Nachricht

stets schriftlich erteilt und solchen Telegrammen der |

Berichterstatter der Vernerk: „Von-Kriegspressequartier

genehuigt" oder „Von Pressburcau des K.M.genehmigt" bei=

gefügt werden. Solche Telegramm können nur beim Haupt-

Tel-Ant an Sitze des Kriegspressequartiers,oder der Zen W

Tel.Stat.in WIEN aufgegeben werden. %

Der Abdruck der im Pkte b) erwähnten Nachrichten

in einem anderen Blati,als deuieuiganflus zunächst die

Genehmigung zur Veröffertlichung erhalten het‚ist nur

dann zu gestatten,wenn seither. die Nachricht auch auf

den'ulztur с) bezeichneten Wege verlautbart worden ist;

oder wenn sonst die Genehmigung zur Veröffentlichung M

zweifellos feststeht,. Dać k.k.Tel.-Korresp.-Bureau teilt?!

die Machrickhten,die es verdffentlicht, den offiziellen S

Blättern und den Pressbehörden in KRAKAU,NEU-SANDEZ,

TARNÓW ‚WADOWTCE, TROPPAU ,TESCHEN , OLMUTZ ,und M. 0strau

/:im Bereiche des KRAKAU :/ und |

zwar an Orten,wo eine Staatsanwaltschaft besteht,dieson %

nit. - :

Diese Mitteilung erfolgt. gleichzeitig mit der Ver-

breitflng der Nachricht und zwar:

a) in jenen? FEMA/n., und jenen Orten, wo die Тег@?-

fentlichung in gedruckten,oder sonst v

 

  

 

erfolgt,an diese Pr

wowócłich ausserdeu noch auf Aclegraphi

phonischen Wege.

b.) Bei telegraphischer Verbreitung durch telegra-

phische Mitteilung an diese Pressbehärde.P €

 



-

 

o j Bei Verbreitung durch die Post, durch briefliche

Ubermittlung der betreffenden Tolegramuausgaben an diese

Pressbehörden und ausserdem telegraphisch.

0 ff D gli ello. Bi # t tce _ 6404001

„ Wiener Zeitung "- und die amtlichen Landeszeitungen.

Diess Zeitungen sind angewiesen, alle ihnen vom k.k.

Korrvespondmxzburuau zugehenden Nachrichten in der nich-

sten HNuppor cu bringen; anders milo Nachrichten dürfen

1

 

sie mür unto® don gleichen Vorbussötzungen voröffentli-

ton bestehen.  chen, die für allo Wbrigen Lruck&ch

Hinderung von bele idigonden 4ngriffen auf die Armee.

Die in Ften uurch Gcho&hungen, VerSpottun=*

gon, unwebre Angaben oder Entstollung von Tatsachen

begangene Aufrcizung zum Hasse oder zur Verachtung gegen

 

die Armee oder cing selbst&ndige Abteilung der:

grlindet. das Vorgehen nach Art. IV. dos Ges. vom 17. Do-

xetber20802 R.G.BL Nr. 8 von 1863 и

    обет die si ы

gegon.,die:Arnec oder eine gelbständige. Abteilung derselben

  richten, sind. von Amtswegeu zu vor kem der

 
Staatsanwalt wegen einer Bhronbeleidigung,die in einer

 

ift an einem Militér in Bezug auf seine Berufs-

handiungen bog

 

mune/mit Bustinoung des Beleidigten

setzten die dnkläge in 8 lichen In-ffer

 

oder seines Vorg 

teresse örheben.

 

wenn der Jnhalt Winer Druckschrift eine strafbere

Handlung die sor Art enthält, ist deren Beschlagnahme. enZu-

 

  

regen.

à ;

$ + 65 + o 17 6 W e i 8 u ń g e n .

M dE kari w i sa h.ag. -ardt305ZAXaSAA.-......

Ang S Wenn der Dienstgrad im auffal london Missver-

hifitnisse sur bokleideten Dionststelle stent, i

   



' gebe as:—mwmw béi Tódeśanae igen nicht zuzulassen

BB. ; Junger Lehthent ule Konpagniekompandant ."

Baubgenz-

-

Vergicichs ‚ hirtschaftliches".

Befehle: “""‘ijézr‘a‘réhdfnf‘ftulla: 'ütrfennur

: mit deren ausdrfi‘ex‘liahm Genehnigung Wrfifiantlioht

warden. „__ "

%»„hiflxgunde Angriffe auf die Liu—post sind

zu wzîswtnn. Dm Angaben in Zeitungen der Feldpostnummer

^ der eingelnen ùbtwîlwgan nicht gestattet.

№№…Michaelsveröffentlichen, dass Nach-

rich ton ous sufgefangenen Funkenspruchtelegrammen stammen.

(„Vergleiche Telegraphie. ohne Draht.)

Hauptguertier ( AQK.- AK:); Alle Andeutungen sind mit

aller Stronge zu untürdrücken.

xeFührer; Int. Namen hohor or Führer" dürfen nicht %

i"?fimws—bou Worten=>""

- Mile Presseborichte über Unterredungen mit Heerfäh-

rorn und über Radim , briufe, Telogramne und Befehle von -

solchen sindvorVeröffentlichung den k.u.k. K.U.A. beim.

KM. resp. k.u.k. Kriegspressoquartiorvorzulegen, Camit

- vor Freigabe ihre Rehthoit festgestellt werden kenn.

(Wei. Operationen.) ®

Höhere Verbände: Die Zuéeizö'rirkéiit von Truppenteilen oder

von. Behörden zu den höheren Verbänden ( von der brigade

aufwärts ) . darf in keingrVer{ffentlichuing erkennbar sein!

Italien;

.

Mitteilungen liber ital. und deutscheTruppen

bedürfen vorheriger Genehmigung durch das

Kaiser deutscher: Alle nichtfantlichen Nachrichten und

Vermutungen fiber den Aufonthalt -Sr.- Majestät unterdmckeâ

Dasselbe gilt auch für bevorstehende Вейвва. *
3101

Vor der Freigabe angeblicher Ausspr 43313” à Jusse-

ruigen Sr. Mejestät ist bein K‚Ü;4: weg-‚" es

 



    

 

 

wer
encufragen. Dasselbe gilt euch für Kabinettsordres w

Telegramne des Keisers,

Kanpfuittel: Nicht zugelassen sind Abbildungen von

Nehkompfmitteln, Geschützen von 21 cu. Mörsern an .auf-

airts, von bellonabwehrkanonen, Panzergeschätzgen, Minen

werfern, Hand- und Gewchrgranaten.

Verboten sind beschreibungen von Beobachtungs--und

Hichtuitteln‚Mast-unc Scherenfernrohren und photographi=

sche Aufnahuen derselben,die deren Gebrauchsweise erken-

nen lassen. *

Kriegsgefangene: Vgl. Abschnitt „Wirtschaftliches".

Kriegsschauplatz: Truppenteil und Kriegsschauplatg dürfen |

nie gleichzeitig genannt werden.

R
Kritik mil.0perationen; Kritische Betrachtungen über die |    

 

Führung militärischer Operstionen sind zu vermeiden und |

nicht zuzulassen - Anerkennung der Leistungen der Truppen

sind natürlich erlaubt,dabei Takt und Wahrheitsliebe sei- :

tens"%dler Berichterstatter erforderlichgweshalb du…

nigung des Kriegspressequartiers mit dem Bürstenabzug vor-

sulegen ist. à

Harine: Die Hennung der Nauen der verbündeten Kriegs-und

Handelsschiffe,sowie ihres Aufonthalts-oder Bbestimmungs- |

ortes ist Alle Nachrichten über Krivpäwmie

auch über Seekriegsführung bedürfen vor Veröffentlichung

der Kontrolle des Kriegspressequartiers j

Neuformationen: Uber Bildung neuer Truppenverbände darf |

nichts voröffentlicht werden.

Operationen: Erörterungen über vernutliche Absichten von

Heerführern und über die Weiterentwickelung schwebender
 

Operationen sind zu unterdrücken. Vgl. Hoofführer".;

Orient; Grosse Zurückhaltung der Presse geboten über

SYHIBN; PALKSTINA und über PEKSIEN.

Polnische Legicnen: Veräffentlichungen über die Organi- }

sation der Legionen und über sonstige organisatorische

Verhältnisse der k.u.k.Armse müößen unterbigiben.
  



 

Duher ;

   

ie Schilderungen der

Sohtecken des Krieges sind zu unterdrücken.

©)

 

dass die presse {ber Spion:

  

     

   

  
angelesw.n.e.-„tan ù…urhau—t nicht 20$ t.auch n

rüber LPS 11113444 “when Zeit ungen

       

   

  

  

 

с * the 2 - - : F =Suegkenal darf nichts roffen tl w:mafinsbesuhwrcfi

 

n dazu und überAr

gt’ulzùnftspîane t «os

ungen und oil

 

{Im- Truppen

 

loher AT% darf Ligi-.!? veröffentlicht werden.

   ber drahtiuse

 

ggraphie (1an

nicbte kur Yer$f{entimum! freigscoben werden. 

"raid  

  
Wborgie Abschicbung von Lende

n aus des bee ;zten vor" Terbffentlichun;

 

den Eri$gsyressequartier vorlem.:

: pnou;_ Die Brortorungen von Annek ionstraceśf

uuturbloiben,

ge So iokus1 Bols!

 

$52
u ¢Rerderf-nicht verdf£ontlicht werden mis

  ia dis hrhaltung des Geÿ

it in

politische

   

    

  

 

   

  

„der imuab und
  

sind zu

  

Lrört:

rungen der Fripdgpä

FriecensTragel;._ 56%tuent-«mwaam sind. yor tpuma setree
  

 



 

or

 

Gebietserweiterungen; Politische Betrachtungen (Über Ge-

bietserweiterungen und Veränderungen nach dem Kriege sind

untersegt.

Juden; Vgl. Abschnitt „Wirtschaftliches".

Kriegsziele; Die Öffentliche Erörterung der

(Friedensbedingungen) muss vorläufig in der Tagespresse

und in Schriftwerken jeder Art unterbleiben.

Bauten: _Nachrich

 

en über Eisenbahn, Strassen, Kanel-

und Brückenbeuten im Reiche, in Verbündeten Stasten und

in besetzten föindlichen- Gebieten dürfen während des

Krieges nur mit Genehmigung der Mil. Behörden gebracht

werden.

Fabriken: Standorte von Fabriken, in denen Kriegsroh-

stoffe malgeirlmitutJ oder mil.. Bedarfsartikel

 

werden, dürfen von der Presse.nicht bezeichnet werden.

Kriufsgufangenenurbeit; Keine Veröffentlichung von Mit-

teilungen Über die Beschäftigung Kriegsgef. in Bergworken

und in Industrieaweigen, welche sich mit der Horstellung

von bofasson.

Rohstoffe: ErOrterungon {bor die Art der beschaffung von

Rohstoffen, über ihre Brgeug Preise, Transportwege,

 

sind zu vermeiden.

Wirtschaftliche Ausnutzung der besetzten föindlichen Ge-

biete; yn % -
Veröffentlichungen darifber sind verboten. Des-

gleichen Mitteilungen über Verkauf und Verwertung von lich

*
stoffen, die aus diesen Gebicten ins Inland eingeführt

werden.

Die guten Dienste, die die Bevölkorung im russ. Be-

   

satzungsgebiete unseren Truppen und Verwaltur

se nicht erwähnt werden Ś
ж

"A14

 leistet, soll in der Pr  

 



   AC Jede Agitation , jode Verfffentl
 

der Prosse, welche cine Anrogung , hufwlegclung des N:

tionsllasses bezweckt oder hervorrufen könnte, ist mit

aller Stronge zuunterdrücken.

 

1.)

Nr 25+9l7--27+ 421/18

Justiz M.B. 27.397 - 32.717/15.

Kls a 56.506-- 58.301 = 67.673 - 59,146 - 64.940 -

65.747 - 69.106 - 67.079 - 70574/16

t
o

‚) Artikel militérischer Autoren - persönliche Kriegs-

K. U. &. Nr. 29.698 - 62.564/15

) Belkans kfnft;g

boum
lE. - BD - l

4.)Befreiungsschwindel milit.

ość, wii tir orbu 190 uz

K" Thé, 6R20R

15 ionsfr
    

ful liisenbehpvweirderh - Kinschrönikung

KollNr «01 ‚DGL

7.) Frieden:

K. DÀ.. Mr 47. 227 - 56,068

  

weh 2 н
2.308 А.. - К.П.

 

27.5910

10.) Kriegsberichterstetter auf des sfdl.kriessscheupliatz« 

WYS n RE" ++
31.408, 400,4 Y

Eder,
-к. 0.д. 42940
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Te.) Wittoiluncen des - der offi-

ziellon Blftter und mit Genchnigung des k.u.k.Kric

sequartiers des AOK.,des k.u.k.Pressburcaus des KM us-

ls
hten unterli

 

gegebonen mil.Nachri m nicht den Zensur-

 

verboten.

2.466 A.Y. - K.U.4. Nr.56.502

134) Nachrichten m Th 411gomeinen.

 

 

14.) Nachrichten

K.0.4.Nr.95.797 v.5/8.1915 - 78.979/16

15.) Nachrich

Kill. A.

 

ten fiber Gefellone und Aus:
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R мишках-в; ACXSIHSET LIL?“ lz.

<) ERMWA K.U.A. 49.265 -

) WILDGH

 

  BER Sophie K. U.4.Nr. 59.010

  Prinzessin ALLCB v. BOURE e. 198
20
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Major Jako PENXVEGS к.П.л.

6.) Ludwig ZIK - Reichsratsabgeordneter K.U.A.6608L. |

7.) Regierungsrat ALAUPOVIO K.W.A. Ir.71.383

18.) Spienggeprozesseberichtefiber;. !

K.1.4. Nr. BL.509/15

mi
l

  

19.) Verbffndete undn î

. 68,502. 70.566 i
- ж

Yerurteiln ton   

K.D.4.dir.44. 1109/18

   YVexwundetentren15

 

    

     

  

K.04. Nr.31.610/15

22.) Wettorberichte

   45 ,789/1u/ L

in DRURSCHLAND = 50
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